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1 Beschreibung der Planung 

Die Stadt Bad Kreuznach  stellt aufgrund ihrer Lage und infrastrukturellen Ausstattung einen attrakti-

ven Wohn- und Gewerbestandort dar. Sie ist dabei bemüht, die sich daraus ergebende Flächennach-

frage vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtung zu befriedigen.  

Die OPM Projekt Bad Kreuznach GmbH, 63303 Dreieich beabsichtigt auf den ca. 3.000 m² großen 

Grundstücken eines ehemaligen Winzerhofs westlich der Straße Brückes (B 48) ein Seniorenpflegeheim 

einschließlich der für die Verwaltung und den Betrieb sowie für die Pflege / ambulante Pflege und 

Betreuung von Senioren erforderlichen Einrichtungen und Räumlichkeiten und ergänzende Infrastruk-

tureinrichtungen sowie einer entsprechenden Anzahl an Stellplätze zu errichten. Dieser Standort bietet 

sich an, da eine innerstädtische Lücke geschlossen werden kann. In Abstimmung zwischen der Stadt, 

dem Investor und dem beauftragten Architekturbüro wurde schließlich ein Bebauungskonzept erar-

beitet, welches sich im Hinblick auf Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung einfügt. Der 

bisher gültige Flächennutzungsplan sieht hier ein Mischgebiet vor, so dass im überarbeiteten Bebau-

ungsplan nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden müssen.  

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen dient der Bebauungsplan Nr. 2.8 „Zwischen 

Brückes, auf dem Martinsberg und Winzheimer Straße“ 1. Änderung ,der im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB aufgestellt wird und dem der vorliegende Landschaftspflegerische Fachbeitrag zu-

geordnet ist. 

Der bisherige Bebauungsplan sieht in diesem Bereich ein Mischgebiet mit einer GRZ von 0,6 vor. Der 

Bebauungsplan sieht eine GRZ von 0,5 vor und unterschreitet damit die bisher zulässige GRZ. In Rich-

tung Südosten zur Straße Brückes werden max. drei Vollgeschosse festgesetzt (Z = III) und im Nordwes-

ten zur Hangkante hin werden vier Vollgeschosse festgesetzt (Z = IV). 

Weitergehend wird auf die Ausführungen der Begründung verwiesen. 
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2 Lage, Nutzung und naturräumliche Einordnung 

Das Plangebiet umfasst das Flurstück 10/4 (Flur 11) in Bad Kreuznach. Es ist auf drei Seiten von einer 

Backsteinmauer begrenzt, welche mit Efeu berankt ist. Daran schließen sich weitere bebaute Grund-

stücke bzw. Gärten an. Nach Südwesten grenzt das Plangebiet an die B 48 (Brückes). Auf dem Gelände 

des alten Weingutes befindet sich ein verfallenes zweistöckiges Haus in Holzständerbauweise mit 

Bruchsteinsockel. Daran angrenzend befinden sich alte Kellergewölbe. Ein Großteil der Fläche ist ge-

schottert und wird zurzeit von den Mitarbeitern der Telekom GmbH als Parkplatz genutzt. Das Plange-

biet umfasst eine Fläche von rd. 3000 m². Naturräumlich liegt das Plangebiet in der Untereinheit 229.00 

„Untere Naheebene“ 1 innerhalb der Haupteinheit 22 „Nördliches Oberrheintiefland“. Das Plangebiet 

steigt schwach von 106,88 m ü. NN im Südwesten auf 107,89 m ü. NN an. 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes (Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (Jahr des Datenbezugs), dl-de/by-2-0, 

http://www.lvermgeo.rlp.de) 

 

 

                                                 
1 Landesamt für Naturschutz Rheinlandpfalz https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/planungsgrundlagen-daten-zur-

natur/naturraeumliche-gliederung/ (22.5.2017) 
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3 Übergeordnete Planung 

Der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2015) stellt das Plangebiet als Siedlungsfläche 

Wohnen dar. 

Der Flächennutzungsplan der  Stadt Bad Kreuznach (2005) stellt das Plangebiet als Gemischte Bauflä-

che dar. Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan von Bad Kreuznach (2005), braun: gemischte Bauflächen, Plan-

gebiet rot umrandet. 
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4 Bestandsaufnahme und Bewertung hinsichtlich der Belange des Umwelt-

schutzes 

4.1 Boden, Wasser, Klima 

Boden 

Laut Kartenviewer des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinlandpfalz handelt es sich hier um 

die Bodengroßlandschaft „Auen und Niederterrassen“ (Abb.3). Es ist davon auszugehen, dass aufgrund 

der langjährigen baulichen Nutzung des Plangebietes  überwiegend keine natürlichen Bodenprofile 

mehr existieren. Bezüglich Bodenart, Ertragspotential oder Bodenfunktionsbewertung werden keine 

Angaben gemacht2. 

 
Abb. 3: Bodengroßlandschaft Bad Kreuznach, Brückes: hell-gelb: Lösslandschaft des Berglandes, hellblau: Auen 

und Niederterrassen, Plangebiet rot umrandet Quelle: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinlandpfalz, 

www.lgb-rlp.de (29.05.2017) 

Wasser 

Das Plangebiet liegt in keinem amtlich festgelegten Trinkwasserschutzgebiet mit RVO oder amtlich 

festgelegtem Überschwemmungsgebiet. Das nächste Trinkwasserschutzgebiet dieser Art liegt ca. 130 

nördlich (TWS II). Das nächste amtlich festgelegte Überschwemmungsgebiet liegt ca. 65 m südwestlich 

(Überschwemmungsgebiet der Nahe) Allerdings liegt der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Ände-

rung in der Wasserschutzzone III A eines zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber 

noch nicht rechtskräftigen Wasserschutzgebietes (WSG „Bad Kreuznach, nördlich der Nahe“, EDV.- Nr. 

401000440) (Abb. 4). 3 

                                                 
2 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinlandpfalz, www.lgb-rlp.de (29.05.2017) 
3 www.geoportal-wasser.rlp.de 20.4.2018 

Plangebiet 

http://www.lgb-rlp.de/
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Abb. 4: Lage des Plangebietes (rot umrandet) zum nächsten abgegrenzten Trinkwasserschutzgebiet (feinstraf-

fiert, grün: TWS II, feinstraffiert orange: TSW III A) und zum nächsten Überschwemmungsgebiet (festgesetzt: blau 

straffiert, nachrichtlich: grün straffiert) (Quelle: www.geoportal-wasser.rlp.de 20.4.2018) 

 

Durch die Abgrenzung hat das Wasserschutzgebiet Planreife erlangt und ist somit zu beachten. Bis zum 

Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende wasserwirtschaftliche Ände-

rungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord- Obere Wasserbehörde zu klären.  

Das Plangebiet wird außerdem von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewinnungsbetrieb „Karls-

halle / Theodorshalle“ sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Karlshalle II“ überdeckt. In die-

sen Bereichen sollten die wesentlichen Schutzkriterien von äußeren Zonen eines Heilquellenschutzge-

bietes angewendet werden. Weitere Ausführungen siehe die textlichen Festsetzungen zum Bebau-

ungsplan.  

Klima 

Aus klimatischer Sicht spielt das Plangebiet  aufgrund seiner weitgehend geschotterten Flächen zur 

Produktion von Frischluft eher eine untergeordnete Rolle. Selbst der noch relativ junge Baumbestand 

erfüllt  aufgrund seiner Kleinflächigkeit keine besonderen Funktionen für das örtliche Kleinklima. Durch 

die Planung sind damit keine nennenswerten Eingriffswirkungen auf das Kleinklima der Umgebung zu 

erwarten. Geringfügige kleinklimatische Auswirkungen werden sich auf das Plangebiet selbst be-

schränken, wo mit einer Einschränkung der Verdunstung und einem geringfügigen Anstieg der Durch-

Plangebiet 

TWS II 
(abge-
grenzt) 

TWS III A 
(abge-
grenzt) 

Überschwemmungsgebiet 
der Nahe (festgesetzt) 
 

Überschwemmungsgebiet 
der Nahe (nachrichtlich) 
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schnittstemperatur zu rechnen ist. Wirksame Möglichkeiten zur Minimierung der beschriebenen Ef-

fekte bestehen vor allem in einer großzügigen, die Beschattung fördernden Bepflanzung der nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen. 

Eingriffsbewertung 

Boden 

Die Errichtung eines Pflegeheims sowie einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen ist immer auch mit 

einem Eingriff in das Schutzgut Boden verbunden. Der Bebauungsplan setzt fest, dass die festgesetzte 

zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Wegen und Garagen mit ihren Zufahrten bis zu einer 

Grundflächenzahl von GRZ = 0,7 überschritten werden darf (§§ 16 und 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO). Bo-

denversiegelungen führen allgemein zu einer Verdichtung des Bodens und einem erhöhten Oberflä-

chenabfluss des Niederschlagwassers bei gleichzeitiger Verringerung der Grundwasserneubildung. Da 

es sich um schon stark anthropogen gestörte Flächen handelt, ist mit keiner großen Minderung des 

Schutzgutes Boden zu rechnen. Im Bereich des Plangebietes liegen keine Daten über die Bodenfunkti-

onen vor, da sich das Plangebiet im Siedlungsbereich befindet. Allgemeinen lassen sich jedoch boden-

spezifische Minderungsmaßnahmen treffen. Zu beachten sind im Rahmen der Umsetzung / Realisie-

rung der einzelnen Bauvorhaben insbesondere die folgenden Aspekte bzw. Maßnahmen (Bodenschutz 

Rheinland-Pfalz) 4: 

 Nach § 202 BauGB ist in der Bauphase der Mutterboden zu erhalten und zu schützen, 

 Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731), 

 Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs, 

 Verwendung von Baggermatten bei verdichtungsempfindlichen Böden vor dem Befahren und 

Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad, 

 Errichtung von Bauzäunen, um besonders empfindliche Böden vor Befahren zu schützen, 

  Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden, 

 Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag des Oberbo-

dens. 

Die folgenden Festsetzungen des Bebauungsplanes bzw. die gesetzlichen Regelungen sind grundsätz-

lich dazu geeignet, die Eingriffswirkungen für den Boden- und Wasserhaushalt wirksam zu minimieren: 

 Befestigte, nicht überdachte Flächen der Baugrundstücke sowie private Stellplätze sind mit 

Ausnahme der Zu- und Abfahrten, soweit wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenste-

                                                 
4 Bodenschutz – Alex-Informationsblatt 28 (2011): Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB – Leitfaden 

für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung, Hrsg.: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 

und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Mainz 
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hen, wasserdurchlässig auszuführen. Als wasserdurchlässige Beläge gelten u.a. wasserdurch-

lässige Pflastersysteme, Porenpflaster, Pflasterbeläge mit einem Fugenanteil von mindestens 

20 % und Einfachbefestigungen wie z.B. Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken. 

 Mindestens 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laub-

gehölzen der Artenlisten 1 und 2 zu bepflanzen. Die gemäß den zeichnerischen Festsetzungen 

anzupflanzenden Bäume und Sträucher können zur Anrechnung gebracht werden Es gelten 1 

Baum je 100 m² und 1 Strauch je 5 m². 

Wasser  

Abgegrenztes, nicht rechtskräftiges Wasserschutzgebiet 

Folgende Hinweise sind bei der Bebauung zu berücksichtigen (siehe auch die textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplans Punkt 4): 

 Für die Verlegung der Abwasserleitungen müssen die Anforderungen des ATV/DVGW Arbeits-

blattes A 142 „Abwasserkanäle und -leitungen in Wasserschutzgebieten" und der DIN 1986 T 

30 zu erhöhten Anforderungen an das Rohrmaterial und die Überwachung auch für Grund-

stücksentwässerungsanlagen eingehalten werden. 

 Die Lagerung wassergefährdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz gültigen „Landes-

verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbe-

triebe" (VawS) und ab August 2017 die „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen“ (AwSV) in der jeweils gültigen Fassung erfolgen. 

 Unzulässig sind der Umgang (Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Ver-

wenden) mit wassergefährdenden Stoffen sowie die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche 

Änderung entsprechender Anlagen. Die oberirdische Lagerung und der sonstige Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen bis zur Gefährdungsstufe B in der Schutzzone III A ist davon aus-

genommen, vorausgesetzt, das Vorhaben wird rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme der un-

teren Wasserbehörde angezeigt und die Anlagen werden durch Sachverständige vor Inbetrieb-

nahme, nach einer wesentlichen Änderung und wiederkehrend alle 5 Jahre auf ihren ord-

nungsgemäßen Zustand hin überprüft; ausgenommen von der Pflicht zur Prüfung durch Sach-

verständige bleiben oberirdische Anlagen zum Lagern von Heizöl mit einem Gesamtinhalt bis 

5.000 Liter, Kleinmengen für den Haushaltsbedarf, Kleingebindelager bis 20 Liter Einzelvolu-

men und kleiner als 1.000 Liter Gesamtvolumen. 

 Die Lagerung, der Umschlag und die Behandlung und Verwendung von gefährlichen Abfällen 

sowie von Materialien und Stoffen, mit denen eine erhöhte Gefährdung durch mögliche Ein-

wirkungen auf Boden und Gewässer verbunden sein kann (insbesondere Autowracks, Altrei-

fen, Altpapier, Kunststoff- und Leichtstofffraktionen, auslaugende Baustoffe, Fahrzeugschrott, 
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Metallspäne, Boden und Bauschutt mit Belastungen, die einen ungesicherten Einbau nicht zu-

lassen, nicht aufbereiteter Altgleisschotter) sowie die Errichtung, Erweiterung oder wesentli-

che Änderung entsprechender Anlagen sind nicht zulässig. 

 Es dürfen keine wassergefährdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien für den Stra-

ßen- und Wegebau verwendet werden. 

 Es dürfen keine Erdaufschlüsse erfolgen, bei denen schützende Deckschichten dauerhaft ver-

mindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird. 

 Bohrungen, z. B. für Erdwärme, sind ausgeschlossen. 

 Während der Bauphase dürfen Geräte und Maschinen nur auf dichten Flächen unter Beach-

tung der nach der Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen und über Fachbetriebe sowie der zu beachtenden technischen Regeln erforderlichen 

Anforderungen betankt werden. Für die Wartung, bei der wassergefährdende Flüssigkeiten 

anfallen, sind diese Regelwerke auch zu beachten. 

 Gering verschmutztes Niederschlagswasser (z. B. aus nicht metallisch blanken Dachflächen, 

ausgenommen kleinflächige Verwahrungen, aus Verkehrsflächen mit lediglich Anliegerverkehr 

in Wohngebieten) ist nach Zustimmung der zuständigen Wasserbehörde oder wasserrechtli-

cher Zulassung breitflächig oberirdisch gemäß DWA M 153 jeweils über den begrünten 

Oberboden oder über sicherfähige Beläge zu versickern. Für die Ableitung des stärker ver-

schmutzten Niederschlagswassers (aus Fahrzeugstellflächen für PKW mit mehr als 30 Stellplät-

zen je Grundstück, aus Fahrzeugstellflächen für den Gebrauchtfahrzeughandel, aus Betriebs-

flächen zum Abstellen von (auch trocken gelegten) Altfahrzeugen, aus Fahrzeugstellflächen 

von mechanischen Werkstätten, aus Flächen, auf denen gewerbliche Güter verladen werden, 

aus Flächen, die regelmäßig von Schwerlastverkehr (einschl. Flurfördergeräten) befahren wer-

den) sind die Flächen wasserdicht zu befestigen und das Niederschlagswasser ggf. über eine 

Leichtflüssigkeitsabscheideanlage in den öffentlichen Kanal abzuleiten. 

4.2 Biotop- und Nutzungstypen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebietes wurde im Mai 2017 eine Geländebe-

gehung durchgeführt. Die Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben. 

Das Plangebiet wird nach Südosten und Osten  durch die B 48 (Brückes)  und nach Süden, Westen und 

Norden  durch weitere Wohnbebauung bzw. Gartengrundstücke begrenzt. Bei der Fläche handelt es 

sich um eine stark anthropogen überformte Fläche. Der größte Teil des Areals wird durch zwei geschot-

terte Parkplätze eingenommen, an deren Rand sich eine typische Ruderalflora entwickelt hat. U.a. 

wurden folgende Arten gefunden: 

 

Rechter Parkplatz 
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Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 

Artemisia vulgaris Gemeiner Beifuß 

Bromus sterilis Taube Trespe 

Calystegia sepium Echte Zaunwinde 

Chelidonium majus Schöllkraut 

Galium aparine Klettenlabkraut 

Hedera helix Efeu 

Hordeum murinum Mäusegerste 

Plantago major Breitwegerich 

Ranunculus repens kriechender Hahnenfuß 

Rubus sectio Rubus Brombeere 

Silene latifolia Weiße Lichtnelke 

Solidago canadensis Kanadische Goldrute 

Taraxacum officinale Löwenzahn 

Urtica dioica Große Brennnessel 
 

Linker Parkplatz 

Barbarea vulgaris Barbarakraut 

Bromus sterilis Taube Trespe 

Bromus tectorum Dach-Trespe 

Buddleja davidii Sommerflieder 

Calystegia sepium Zaunwinde 

Capsella bursa-pastoris Hirtentäschelkraut 

Fragaria vesca Wilde Erdbeere 

Galium aparine Kletten-Labkraut 

Geum urbanum Echte Nelkenwurz 

Lactuca serriola Kompass-Lattich 

Leontodon hispidus Wiesen-Milchkraut 

Melica ciliata Wiesenperlgras 

Melilotus officinalis Echten Steinklee 

Papaver rhoeas Klatschmohn 

Petasites hybridus Gewöhnliche Pestwurz 

Prunus avium Vogelkirsche 

Sambucus nigra Holunder 

Silene latifolia weiße Lichtnelke 

Taraxacum officinale Löwenzahn 

Urtica dioica Brennnessel 

Dazwischen fand sich ein ca. 280 m² großes Stück Ruderalflora. Hier konnten u.a. folgende Arten be-

stimmt werden: 

Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 

Buddleja davidii Sommerflieder 

Dactylis glomerata Knäuelgras 

Lotus corniculatus Gewöhnlicher Hornklee 
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Mahonia aquifolium Mahonie 

Medicago sativa Luzerne 

Poa pratensis Wiesenrispengras 

Polygonum convolvus Windenknöterich 

Rubus sectio Rubus Brombeere 

Silene latifolia Weiße Lichtnelke 
 

Östlich und südlich des verfallenen Gebäudes sowie z.T. auf dem verfallenen Dach und der Mauerkrone 

hat sich ein junger Baumbestand ausgebildet: 

Acer opalus ssp. hispanicum Granada-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Aesculus hippocastanum Roßkastanie 

Prunus avium Vogelkirsche 

Salix fragilis Bruchweide  

Taxus baccata Eibe (Mauerkrone linker Parkplatz) 

Viburnum spec. Schneeball 
 

 
Abb. 5: Plangebiet, rechter Parkplatz Abb. 6: Plangebiet, linker Parkplatz mit verfallenem 

Gebäude 

4.3 Artenschutzrecht 

Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen ist von Vorkommen geschützter Arten, ins-

besondere europäischer Vogel-. Fledermaus- und Reptilienarten, auszugehen. Zur Vermeidung arten-

schutzrechtlicher Konflikte wurden daher von März bis Juni 2017 faunistische Erhebungen durchge-

führt und ein Fachbeitrag zum Artenschutz erstellt. 

Die Ergebnisse wie auch die notwendigen Maßnahmen werden im Fachbeitrag Artenschutz im Anhang 

aufgeführt.  

4.4 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ5 

                                                 
5 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Stand: 06/2010): Informationsplattform www.biologischevielfalt.de 
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• die Vielfalt der Arten, 

• die Vielfalt der Lebensräume und 

• die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich daher gegenseitig: Bestimmte 

Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten 

angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt unter anderem von Umweltbedingungen wie Boden-, 

Klima- und Wasserverhältnissen ab. Eine genetische Vielfalt wiederum verbessert die Chancen einzel-

ner Arten, sich an veränderte Lebensbedingungen (z. B. durch den Klimawandel) anzupassen. Die bio-

logische Vielfalt ist mit einem eng verwobenen Netz vergleichbar, welches die Erde zu einem einzigar-

tigen, bewohnbaren Raum für die Menschen macht. Niemand weiß genau, wie viele Arten tatsächlich 

existieren. Derzeit bekannt und beschrieben sind etwa 1,74 Millionen. Doch Expert/Innen gehen davon 

aus, dass der größte Teil der Arten noch gar nicht entdeckt ist. 

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) ver-

folgt drei Ziele: 

• den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

• die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

• den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

Wie die Erhebungen zum vorangegangen Kapitel zeigen, ist in dem Plangebiet eher eine geringe Ein-

griffswirkung auf die biologische Vielfalt zu erwarten. 

4.5 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 

Das Plangebiet ist nicht Teil eines Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung und/oder Europäischen Vo-

gelschutzgebiets6. Als nächstgelegenes Natura-2000-Gebiet befindet sich das ca. 2,2 km südwestlich 

bzw. 2,5 km südlich gelegene FFH-Gebiet DE 6212-303 „Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuz-

nach“  und das ca. 2,5 km nordöstlich gelegene FFH-Gebiet DE 6113-301 „Untere Nahe“. Das nächst-

gelegene Vogelschutzgebiet liegt ca. 2,5 km südlich (DE 6210-401 „Nahetal“) (Abb.7). Da das geplante 

Vorhaben weit außerhalb der Einwirkungsbereiche der genannten Schutzgebiete liegt, könne negative 

Auswirkungen ausgeschlossen werden. 

                                                 
6 Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz (LANIS-RLP), http://www.naturschutz.rlp.de 
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Abb.7: Räumliche Lage des Plangebiets (rot umrandet)  zu Natura-2000-Gebieten (rot: Vogelschutzgebiete, grün: 

FFH-Gebiete, rot-grün gestreift sind Überschneidungen der FFH- und Vogelschutzgebiete (Quelle: http://map.fi-

nal.rlp.de/kartendienste/index.php?service=natura2000, Datenzugriff 21.6.2017) 

4.6 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Siedlung / Wohnen 

Das Plangebiet liegt in an der B 48 und ist umgeben von Wohnbebauung, Gewerbebetrieben und Gar-

tengrundstücken. Für die Wohnqualität der benachbarten Bereiche ergeben sich daher voraussichtlich 

keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 

Erholung / Freizeitnutzung 

Aufgrund der Kleinflächigkeit sowie der bisherigen Nutzung als Parkplatz weist der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans keine besondere Funktion hinsichtlich der Naherholung auf. Durch das geplante 

Vorhaben ist daher nicht mit erheblichen Einschränkungen der örtlichen Naherholung zu rechnen. 

4.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich sind keine Kulturgüter von der Planung betroffen. Allerdings befinden sich in un-

mittelbarer Nachbarschaft Bereiche die als Gesamtanlage bzw. Einzeldenkmäler unter Schutz stehen. 

Dieses betrifft insbesondere die Gebäude  Brückes 1, 3 und  5 sowie Auf dem Martinsberg 3/5. Für jede 

bauliche Maßnahme am Äußeren, im Innern oder in der unmittelbaren Nähe eines als Kulturdenkmal  

geschützten Gebäudes ist vor Ausführungsbeginn eine Genehmigung bei der Abteilung Denkmalschutz 
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einzuholen. Dies gilt auch für Maßnahmen an Gebäuden im Bereich von Gesamtanlagen (geschützte 

Ortslagen oder  Straßenzüge), die das historische Erscheinungsbild der Gebäude betreffen. Für weitere 

Ausführung wird auf die Begründung zum Bebauungsplan und die entsprechenden Gutachten verwie-

sen. 

Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkmale bekannt. Sollten im Rahmen der Erdarbeiten unerwar-

tet Hinweise auf Bodendenkmale auftreten, ist umgehend die dafür zuständige Behörde zu informie-

ren. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu 

einer Entscheidung zu schützen. Weitere Hinweise zur Vorgehensweise finden sich in der Begründung 

zum Bebauungsplan. 

4.8 Vermeidung von Emissionen /Nutzung erneuerbarer Energien 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind, nach den Vorgaben des 

§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flä-

chen so einander zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder über-

wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 

möglich vermieden werden. Bei dem Planungsobjekt sind als potenzielle Emittenten jeweils der Be-

schäftigtenverkehr, Verkehr durch Besucher und Anwohner, gegebenenfalls auch Zulieferer sowie die 

betriebsnotwendigen technischen Anlagen anzusprechen. Mit der geplanten Zuordnung der Gebiets-

typen zueinander bzw. der Ausweisung eines Bereiches für Betreutes Wohnen im Kontext der im nä-

heren Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen ist mit einer großen Beeinträchtigung bezüglich immissi-

onsschutzrechtlicher Belange für die benachbarten Wohnlagen nicht zu rechnen. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Straßenverkehr an den straßen-

seitigen Fassaden sowie an der stirnseitigen Fassade des geplanten Gebäuderiegels entlang der B 48 

sowohl den Tag- als auch den Nacht- Orientierungswert der DIN 18005 /1/ für Allgemeine Wohnge-

biete um bis zu ca. 10 bzw. 15 dB(A) überschreitet. An den straßenabgewandten Fassaden werden die 

Orientierungswerte eingehalten. Kap. 6.2. der schalltechnischen Untersuchung (Bericht Nr. 17-2722, 

Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt) diskutiert die möglichen Maßnahmen zur Be-

wältigung des Immissionskonfliktes im Hinblick auf den Straßenverkehrslärm. Geeignete Maßnahmen 

wären z.B. Maßnahmen an der Quelle (Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 

48), Einhaltung von Mindestabständen, aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand) oder eine 

differenziertere Baugebietsausweisung. Andere Maßnahmen zur Konfliktbewältigung, wie z.B. Gebäu-

destellung, Ausweisung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume (z.B. Schlafräume) in Bereiche an denen 

an der Fassade die Orientierungswerte eingehalten wurden (siehe Anlage Schallschutztechnische Un-

tersuchung) sowie schalldämmende Lüftungseinrichtungen wurden bereits bei der konkreten Gebäu-

deplanung berücksichtigt. Die Schalltechnische Untersuchung Nr. 17-2722 vom 18.06.2017 liegt dem 
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Bebauungsplan Nr. 2.8 "Zwischen Brückes, auf dem Martinsberg und Winzheimer Straße" 1. Änderung 

als Anlage bei. 

Über die üblichen zu erwartenden Abfälle hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung 

als Mischgebiet entstehenden Sonderabfallformen absehbar. Sämtliche entstehenden Abfälle sind 

ordnungsgemäß zu entsorgen.  

Die im und zum Plangebiet vorhandenen Abwasserleitungen können aufgrund der Leistungsfähigkeit 

das künftige durch das geplante Vorhaben im Plangebiet anfallende Abwasser aufnehmen. Die Stadt 

Bad Kreuznach geht aufgrund der Lage des Plangebietes und dem Bestand davon aus, dass die Lösch- 

und Trinkwasserversorgung gesichert werden kann. Innerhalb des Plangebietes sind die Leitungen teil-

weise neu zu verlegen (Hausanschlüsse). Die Detailabstimmung mit den zuständigen Behörden erfolgt 

im Rahmen der nachfolgenden Ausführungsplanung sowie im Rahmen der nachfolgenden Ver- und 

Entsorgungsplanung. 

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien innerhalb des Plangebietes zur 

Berücksichtigung des EEWärmeG und der EnEV ergibt sich aus § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Beispielsweise werden nach § 3 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) die 

Eigentümer von Gebäuden, die neu errichtet werden, dazu verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf des 

Gebäudes durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken. Im Zuge der Energieein-

sparverordnung (EnEV) ist zudem sicherzustellen, dass bei der Errichtung und wesentlichen Änderung 

von Gebäuden ein bestimmter Standard an Maßnahmen zur Begrenzung des Energieverbrauchs von 

Gebäuden einzuhalten ist. Der Bebauungsplan trifft bzgl. der Nutzung von erneuerbaren Energien 

keine Festsetzungen, sondern verweist auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetz-

lichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

4.9 Altablagerungen / Altlasten 

Altablagerungen oder Altlasten innerhalb des Plangebietes sind weder der Stadt Bad-Kreuznach noch 

dem Vorhabenträger bekannt. Deshalb wurde parallel zum Bauleitplanverfahren ein Bodengutachten 

in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Bebauungsplan aufgenommen werden. 

4.10 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen für Ge-

biete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass 

• die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte der Schad-

stoffe 

unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und 

• die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten halten und 

sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie einer dauerhaften und 

umweltgerechten Entwicklung zu erhalten. 
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Diesen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) Rechnung. Hierin wird 

festgelegt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in 

Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschrit-

ten werden, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität bei der Abwägung der betroffenen Belange 

zu berücksichtigen ist. Diese Anforderungen werden im BauGB für die Bauleitplanung übernommen 

und bei der Aufstellung der Bauleitpläne berücksichtigt. 

Die durch den Bebauungsplan ermöglichte Bebauung wird keine besonderen, für die Luftqualität ent-

sprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, so dass die Planung zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität 

führen wird.  
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5. Eingriffsregelung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB2015. 

Dieses Verfahren kann angewandt werden, wenn es der Wiedernutzbarmachung innerstädtischer Flä-

chen, Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient, die Größe der Grund-

fläche unterhalb von 20.000 m² bleibt (oder bei einer Grundfläche von 20.000 m² bis weniger als 

70.000 m² nach einer Vorprüfung des Einzelfalls), keine Vorhaben, welche nach dem UVPG oder Lan-

desrecht UVP-pflichtig sind, vorbereitet werden und darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine Be-

einträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten be-

stehen. 

Eine auf der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung basierende Eingriffs-/Ausgleichsplanung wird da-

her vorliegend nicht erforderlich.  



 LF zum B-Plan, Nr. 2.8 „Zwischen […] Straße.“, 1. Änd., Bad Kreuznach 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biebertal, 11.01.2019 

 

 

Dr. René Kristen (Dipl. Biol.) 

 

 


